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Betreff: 1. Kenntnisnahme der vom Magistrat beschlossenen über- und 

außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2006 
 
 

 
M-Nr.: 337/06 
 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, daß der Magistrat die Zustimmung zur 
Leistung der in der Anlage näher bezeichneten über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe 
von 
 
  a) Verwaltungshaushalt   245.059,38 € 
 
  b) Vermögenshaushalt   294.410,17 € 
 
gegeben hat. 
 
Außerdem nimmt die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis, dass Ausgaben bei den 
nachfolgend genannten Haushaltsstellen im Rahmen der vorläufigen Haushalts-führung gemäß § 
99 HGO geleistet werden mussten: 
 
1200.9356  –   Natur- und Umweltschutz                                                  699,00 € 
                        Kraftfahrzeuge  
 
1300.9360  –   Brandschutz                                                                  44.678,51 € 
                        Abrollbehälter Rüst  

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



4581.5623  –   Mitarbeiterfortbildung (ohne freie Träger)                        1.100,00 € 
              Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen 
                        bei Maßnahmen der Qualitätssicherung                       
 
4609.9401  –   Kinderspielplätze                                                              2.273,84 € 
                        Neubau Spielplatz Bauschheim Nord-West  
                        (aus 2004)  
    
5610.9403  –   Stadion- und Außensportanlagen                                    6.000,00 € 
                        Stadiongebäude Erneuerung der Hebeanlage  
 
7000.9400  –   Bebautes Grundvermögen                                             23.440,43 € 
               Entgelte für Gebäudeschätzungen 
 
 
Begründung: 
Da es sich bei den in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
um Beträge handelt, die nach Umfang und Bedeutung nicht erheblich waren, wurde die 
Zustimmung zur Leistung der Ausgaben gemäß § 100 Hessische Gemeindeordnung vom Magistrat 
erteilt. 
 
Pflichtgemäß wird mit dieser Vorlage die Stadtverordnetenversammlung von den vom Magistrat 
beschlossenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben unterrichtet. 
 
Rüsselsheim, den 21.11.2006 
 
 
 
Jo Dreiseitel 
Bürgermeister 
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